
 

 

 

 

 

 
 

In der Sitzung des Universitätsrats am 01.06.2016 wurden die 
nachfolgenden Beschlüsse gefasst: 

 
 

  
TOP 5a: Einrichtung eines weiterbildenden Masterstudiengangs Business Analytics an der 

Universität Ulm 
  

Beschluss: Der Universitätsrat der Universität Ulm nimmt gem. § 20 Abs. 1  

 Satz 3 Nr. 9 LHG zur  Einrichtung des weiterbildenden  

 Masterstudiengangs „Business Analytics“ in der Fakultät für  

 Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm  

 befürwortend Stellung.  

 Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang  

 gemäß § 59 Abs. 2 LHG. 
  

 Abstimmung: einstimmig  

 

 
 

TOP 6a: Jahresabschluss 2015 der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm 
 Feststellung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 7 LHG 
 

 Beschluss: Der Universitätsrat stellt den Jahresabschluss 2015 der  

 Medizinischen Fakultät gem. § 20 Abs. 1 Ziffer 7 LHG wie vorgelegt 

fest. 
  

 Abstimmung: einstimmig  

 

 

 
TOP 6b: Jahresabschluss 2015 der Universität Ulm 

 Feststellung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 7 LHG 
  

Beschluss: Der Universitätsrat stellt den Jahresabschluss der Universität  

 gem. § 20 Abs. 1 Ziffer 7 LHG wie vorgelegt fest. 

 Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.427.280,57 Euro wird nach  

 den Vorschriften des § 13 Abs. 5 des Finanzstatuts der Universität 

Ulm in dieser Höhe der statuarischen Rücklage und der anderen 

Gewinnrücklage zugeführt. 
  

 Abstimmung: einstimmig  
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TOP 7a: Anmeldung zum Staatshaushaltsplan 2017 der Medizinischen Fakultät 
 Beschlussfassung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 3 LHG 

  

Beschluss: Der Universitätsrat beschließt den vorliegenden Entwurf des  

 Haushaltsvoranschlags gem. § 20 Abs. 1 Ziffer 3 LHG. Es werden die 

in der Anlage 2 dargestellten Stellen beantragt. 
  

 Abstimmung: einstimmig  

 

 

 
TOP 7b: Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2017 der Universität Ulm 

 Beschlussfassung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 3 LHG 
  

Beschluss: Der Universitätsrat beschließt gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 3 LHG 

den vorliegenden Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2017 der 

Universität Ulm. 
  

 Abstimmung: einstimmig  

 

 

 

 

 
Für die Richtigkeit: 

 

gez. 

 

Ulrich Kohler 

Leiter der Gremiengeschäftsstelle 


